
ATV- Mitgliedsbeiträge und Umlage der Abteilung Hockey ab 01.07.2011
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 Euro  Euro  Euro  Euro 

1 Kinder und Jugendliche 6,00 €    6,50 €             12,50 €      150,00 €150,00 €150,00 €150,00 €                

Lehrlinge, Studenten, Rentner,

2 Arbeitslose 8,00 €    6,00 €             14,00 €      168,00 €168,00 €168,00 €168,00 €                

3 Erwachsene 10,00 €  10,00 €           20,00 €      240,00 €240,00 €240,00 €240,00 €                

4 Studentenehepaare 11,00 €  10,00 €           21,00 €      252,00 €252,00 €252,00 €252,00 €                

5 Ehepaare 13,50 €  16,00 €           29,50 €      354,00 €354,00 €354,00 €354,00 €                

6 Familien mit Kindern 13,50 €  18,00 €           31,50 €      378,00 €378,00 €378,00 €378,00 €                

Einzelpersonen (alleinerz.)mit einem

7 oder mehreren Kindern bis 18 J. im ATV 9,00 €    8,00 €             17,00 €      204,00 €204,00 €204,00 €204,00 €                

8 Passive Mitglieder 6,00 €    

9 Fördernde Mitglieder 12,00 €  11,00 €           23,00 €      276,00 €276,00 €276,00 €276,00 €                

Euro

20,00 €       

20,00 €       

50,00 €       

Arbeitspflichtstunden

Zahlungsmodus

Bankverbindung

Sparkasse Leipzig

Konto 1100769800

BLZ 860 555 92

Empfänger:  ATV Leipzig 1845 e.V.

50 % der jeweiligen Beitragsklasse

Aufnahmegebühren für die Abteilung Hockey

Kinder und Jugendliche

Lehrlinge, Studenten,Rentner

Erwachsene

Gemäß aktueller Beschlusslage hat jedes Mitglied der Abteilung ab 15 Jahren 5

Arbeitsstunden im Kalenderjahr zu leisten. Bei Nichtableistung ist zum 31.12. des Jahres für

jede nicht geleistete Arbeitsstunde ein Betrag von 10,00 EUR (5,00

EURSchüler/Studenten/Arbeitslose) zu zahlen.

Der Mitgliedsbeitrag ist grundsätzlich bis zum 31.01 und 31.07. des jeweiligen

Kalenderjahres zu zahlen. Die Zahlung der Mitglieder erfolgt grundsätzlich per

Einzugsermächtigung. Jede andere Form der Zahlung bedarf einer schriftlichen

Vereinbarung mit der Geschäftsstelle.

Verwendungszweck: Beitrag für das Jahr.... oder Monat 1 - 6 bzw. 7 - 12 .... Beitragsklasse

und Name des Mitgliedes, bzw. Namen der Mitglieder


